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der

Direktion der öffentlichen Bauten

für das Jahr 1865.

(Direktor: Herr Regierungsrath Kilian.)

I. Gesetzgebung.

Die Baudirektion hatte im Jahr 1865 keine Gesetzcsentwürfe vor-
zuberathen. Der zu Ende des vorabgclaufenen Jahres verfaßte Entwurf
einer Schifffahrts- und Floßordnung konnte vom Regiernngsrathe noch

nicht berathen werden, theils weil der Gegenstand mit allfälligen
Aenderungen in der Forstgesetzgebung im Zusammenhange steht, theils weil
unsere Eisenbahne» einen Einfluß auf den Transport zu Wasser ausüben,
wonach gewisse Bestimmungen der Floßordnung zu richten sind, nachdem
noch sicherere Ersahrungen gewonnen sein werden.

II. Verwaltung.
Personalveränderungen haben keine stattgefuuden. Die Baudirektion

erfreut sich der Mitwirkung kenntnißreicher und thätiger Beamten und
kann auch bezüglich des Wegmeister- und Schwellenmeister-Personals
erwähnen, daß dasselbe im Allgemeinen Befriedigendes leistet.

Die Verwendung des Bauanleihens von Fr. 2,000,000 vom 8. Mai
1863 hatte ihren entsprechenden Fortgang uud kam mit Ende Jahres dem

Abschlüsse ziemlich nahe. Die verbleibende Restanz beläuft fich auf
Fr. 298,569. 25, welche pro 1866 ihre Verwendung für die zu vollendenden

Bauten finden wird.
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Die Angelegenheit betreffend die Vervollständigung des kantonalen
Straßennetzes wnrde mit den Anträgen des Regiernngsrathes und der

großräthlichen Spezialkommission dcm Großcn Rathe vorgelegt, welcher
diese Anträge unterm l4. März 1865 zum Beschlusse erhob. Der
daherige Beschluß lautet:

1, Die im vorliegenden Tableau hwic solches durch die Commis-
ston ergänzt ist) znr Vervollständigung des Straßennetzes vorgeschlagenen

Bauten werden nothwendig erklärt, wobei vorbehalten blcibt, daß die

Rangordnung der Bauten von der Dringlichkeit, von der Leistungsfähigkeit
und den Leistungen der Gemeinden und übrigen Jnteresfemen, sowie

von der Beschaffung der Geldmittel abhängig gemacht werden soll.

2, Ter Regierungsrath hat bis Ende 18c>5 über die Beschaffung

der erforderlichen Finanzmittel, sowie über die Ausführung der Bauten
Bericht und Anträge vorzulegen,"

Da der Regiernngsrath es als zweckmäßig erachtet hatte, über die

Beschaffung der Geldmittel erst dann eine Vorlage zu bringen, wenn die

Regulirung des Steuerwesens vollzogen fein wird, so mußte selbstverständlich

auch die Antragstellung für die Ausführung der Bauten unterbleiben.

Der daherige Verschiebungsantrag des Regierungsrathes wurde zu

Anfang des Jahres 1866 an dcn Großen Rath gestellt und fällt somit
nicht mehr in den Bereich dieses Verwaltungsberichtes.

Die Baudirektivn hatte übrigens noch mit der Vollendung der
angefangenen Bauten aus dem Bauanleihen, sowie mit der Verwendung der

Büdgetkredite eiue bedeutende Aufgabe zu erfüllen und da es nicht in dcm

Zwecke dieses Berichtes liegen kann, jeden Bau besonders beschreiben zu

wollen, so wird auf die tabellarisch, geordneten Nachweise verwiesen und

hier nur das Wichtigere speziell augesührt.

Hochbau.

Folgende Bauten wurden ausgeführt und sind vollendet, oder noch
im Baue begriffen:

Büdget:
Frutigen, neues Gefangenschaftsgebäude mit Laudjägerwohnung.
Strättligthurm HMunitionsniagazin), neue Zufahrt,
Bern, französische Kirche, Schullokalien über dem Ehor,
Büren, Schloß, neues Gefangenfchaftsgebäude mit Landjägerwohnung.
Rüeggisberg, Armenerziehungsanstalt und Pfarrhaus-llmbauten.
Tägertschi und Schüpfen, neue Muuitionsmagazinc.
Bvrn, Hochschule, Umbauten zur Erweiterung.
Frienisberg, nener Landjägerposten.
Aarberg, Pfarrhaus, Einrichtung des angekauften Gebäudes.

Courtclaru, Schloß, Umbauten.
Landorf, Rettungsanstalt.
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Bauanleihen:
Rütti, Ackerbauschule, Umbauten.
Courtelary, Gefangenschaftsgebäude, Umbauten.
Herzogenbuchsee, neue Landjägerwohnung.
Bern, Landjägerkaserne, Umbauten.
Bern, Rathhaus, Restauration und Umbauten.
Bern, Cavallerickaserne, Abtrittgcbäude :c.

Delsberg, deutsch-protestantische Kirche HStaatsbeitrag).
Bern, Strafanstalt, Unibauten.
Amtsgefängnisfe in der Hauptstadt und in den Bezirken, Umbauten und

Verbesserungen.

Zu Erzielung eines rationellen Bauplanes für das auf der großen
Schanze zu erstellende Kantonsfchulgebäude wurde, infolge Beschlusses des

Regierungsrathes, eine öffentliche Conkurrenz mit Preisbestimmungen durch
einige Organe der schweizerischen und ausländischen Presse eröffnet. Für
die Eingabe der Projekte wurde bis November 1865 Termin bestimmt,
eine Frist, welche jedoch biS zum 1. Februar 1866 verlängert wurde.
Das daherige Programm sammt dem Situationsplane wurden durch den

Druck vervielfacht und es wurden gegen 166 Exemplare verlangt und
abgegeben. Der Erfolg dieser Conkurrenzeröffuuug ist im nächsten Jahresberichte

zu besprechen.

Die Projekte und Geschäfte von Schulhaus- und Schützen-Bauten
wurden wie bisher geprüft und begutachtet. Auch in diesem Jahre war
die Zahl dieser Geschäfte sehr bedeutend.

In Bezug auf den Unterhalt der Staatsgebäude ist seit einer Reihe
von Jahren in jedem Jahresberichte, bei jeder Büdgetberathung und bei

jedem sonst geeigneten Anlasse nachgewiesen worden, daß der gewöhnliche
Kredit von Fr. 100,000 bis Fr/120,000 nur dann ausreichen könne,
wenn vorher alle Staatsgebäude in gehörigen Stand gestellt worden seien.
Es wurde wiederholt aufmerksam gemacht, daß es hierfür eines
außerordentlichen Kredites bedürfe, da die Gebäude in ihrer großen Mehrzahl
durch vielfache Unterlassung der nothwendigsten Herstellungsarbeiten aus

Mangel an den nöthigen Hülfsmitteln sehr heruntergekommen sind.
Nun ist zwar im Bauanleihen vom 8. Mai 1863 ein Ertrakredit von
Fr 120,000 ausgesetzt worden, was für die drei letzten Jahre allerdings
einige Aushülfe gewährte, aber bei weitem nicht ausreichte, auch nur
annähernd den genannten Zweck zu erfüllen, so daß die Baudirektion es nicht
verhehlen kann, daß sie sich in Bezug aus diesen Theil ihres Wirkungskreises

fortwährend in Verlegenheit befindet, Sie muß auch entschieden
jede Verantwortlichkeit, welche ihr für von daher entstehende Folgen und
Uebelstände zugemuthct werden sollte, von der Hand weisen, so lange, bis
genügende Nüttel für einen ordentlichen Unterhalt der Staatsgebäude
angewiesen worden.
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Die größern Ausgaben für Herstellungsarbeiten im ordentlichen Hoch?
bau betreffen folgende Staatsgebäude und Staatsdomänen:

Aarberg, Amthaus und Landsägcrwohnung.
Aarwangen, Pfarrgebäude.
Aeschi, Pfarrei.
Bern, Anatomie.
Bern, innere Schützenmatthalde.
Bern, Thierspital.
Bern, Salzverwalterhaus.
Bern, ehemaliges Postgebäude (Staatsbahnlokalien).
Bern, Entbindungsanstalt.
Bern, Obcrthorgebäude.
Bern, Amthaus (Lokal der ökonom. Gesellschaft).
Biel, Kirchenchor und französisches Pfarrhaus.
Burgdorf, Pfarrei.
Brienz, Pfarrei.
Delsberg, Normalschulgebäude.
Dießbach bei Büren, Pfarrei.
Dürrmühle, Zollhaus.
Erlach, Schloß und Schloßreben.
Fraubrunnen, Schloß.
Frienisberg, Taubstummenanstalt und Scheune.

Frutigen, Amtsschreibereigebäude und Pfarrgebäude.
Grindelwald, Pfarrgebäude.
Heimenschwand, Pfarrei.
Jegenstorf, Pfarrei.
Jnterlaken, Schloß und Nothfallstube.
Jseltenalphütte (Amt Jnterlaken).
Kerzerz, Pfarrei.
Kallnach, Pfarrei.
Kirchdorf, Pfarrei.
Köniz, Schloß und Scheune.

Langnau, Kirchenchor.
Lauenen, Pfarrei.
Lauterbrunnen, Pfarrei.
Limpach, Pfarrei.
Meiringen, Pfarrgebäude.
Mühleberg, Pfarrei.
Muri, Pfarrei.
Münsigen, Kirchenchor.
Münchenbuchsee, Seminar.
Neuencgg, Pfarrei.
Nidau, Schloß.
Pruntrut, Amthaus, Gerichtslokalien und Zuchthaus.
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Rüberswyl, Pfarrei.
Saanen, Pfarrei.
Schangnau, Pfarrei.
Schwarzenbnrg, Schloß und Rainvorsaß.
Signau, Pfarrei.
Sterilen, bfarrei.
St. Stephan, Pfarrdomänen Lüßenberg und Plattenweid.
Thierachern, Pfarrei.
Trachselwald, Schloß und Anstalt.
Ueberstorf, Pfarrgebäude.
Wimmis, Schloßdomäne.
Wyl, Schloß und Schloßdomäne.
Zugut-Alphütte.

Straßen ° und Brückenbau.

Auch dieses Jahr dursten keine Ansätze für Straßen-Neubauten in's
Büdget aufgenommen werden. Dagegen wurden die im Bauanleihen
enthaltenen Bauten dieser Kategorie ganz oder zum größern Theil vollendet,
worunter namentlich folgende Straßen sich befinden:

Kirchetstraße (zwischen Meiringen und Hof).
Brienzerseestrciße.

Frutigen-Kanderstegftraße (Bühlstutzkorrektion).
Zweisimmen-Saanenstraße, Brücken.
Rawvlpaßkorrektion.
Zweisimmen-Lenkstraße (Mattenstutzkorrektion).
Bigenthalstraße.
St. Niklaus-Wynigeustraße.
Burgdorf-Langnaustraße (Correktion bei Langnau).
Bern-Murtenstraße (Correktion des Brünnen- und Riedernstutzes bis an

die mit Freiburg zu erbauende Sensenbrücke).
Schwarzenburg-Heitenriedstraße.
Thurnen-Seftigenstraße (Müsche-Seftigen).
St. Jmmerthalstraße (Correktion zu Cormoret).
Bahnhof Biel-Nidau- und Madretschstraße.
Pruntrut-Montbsliardstraße (Chevenez-Fahy).
Pruntrut-Laufenstraße (Charmoille-Lucelle).
Bern-Baselstraße (bei Reconviller w.).
Brünig-Meiringenstraße. Straßen NI. Klasse,Unter een-St. Beateubergstraße. "Staatsbeiträgen
Risershaistern-G°ldbachstra«e. f^t, unter der
L.mpach-Br, teren,tratze / Contrôle und Anleitung
Suberg-Batterkmdenstraße, namlich: Correktion

^er Baudirektion.
zwischen Großastoltern und Ruppoldsried.



Straßen III, Klasse,
mit StaatsbeiträgeU
ausgeführt, unter der
Kontrole und Anleitung
der Bandirektion.
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Montfaucon-Soubeystraße.

Laufen-Wahlen-fZnndel^,Straß.

Soyhiöres-Pleigne-Straße.
Goumois-Brücke.
Emibois-Breuleuz-Straße,

^ Diese beiden Straßen

Orvin-Friuvilier-Straße.
"urden auch mit Staats-

Soyh.öres-Metteuberg-Pleigue-Straße. 1?^' ^geführt,^ o ^ o ^ > welch letztere aber aufdas
Budget bewilligt wurden.

Als Straßen IV. Klasse, an welche Staatsbeiträge bewilligt wurden,
waren in der Ausführung begriffen:

Thun-Homberg-Straße.
Watteuwyl-Seftigeustraße (vollendet),
Gümligen-Amsclbergstraßc
Grauholz-Habstetten-Stockernstraße (vollendet).
Melchnau-Gondiswylstraße (vollendet).
Brenzikofen-Oppligenstraße
Wilderswvl-Sazetenstraße.
Huttwyl-Wvssachengraben-Fritzenfluhstraße.
Aarwangen-Oberwynaustraße.

Im Berichtjahre wurden Staatsbeiträge an folgende Straßen in
Aussicht gestellt oder bewilligt:

Sovhieres-Mettenberg Pleignestraße. i .künitiae Strassen
Grellingen-Nunningenstraße (ben Brücke). j ^uMnMge c^lrapen
Büetigen-Station-Bußwylstraße. s ' ^>e.
Station Worb-Rychigenstraße. I
Boll-Wgeustraße. Straßen IV. Klasse.
Llgerz-Tessenbergstraße. l ^ "

Schangnau-Bumbachstraße. i
Der Unterhalt der Straßen- und Brücken wurde auf dem gewohnten

und geregelten Fuße besorgt. Diejenigen Straßen, die den Gebirgsflüssen
entlang führen, erfordern jährlich wiederkehrende Versicherungsarbeiten,
welche jeweilen eine bedeutende Summe des Credits für den Straßenunterhalt

in Anspruch nehmen. Solche Straßen sind namentlich die Simmcn-
thalstraße in dcr Port bei Wimmis und zwischen Weißenburg und
Zweisimmen, ferner die Saancn-G'steig- und G'staad-Lauenenstrciße, die

Aarmühle-Lauterbrunnen- und Zweilütschenen-Grindelwaldstraße, die Wislisau-
Grabenstraßc, die Gümmeucn-Lciupenstraße und stellenweise auch die

Burgdorf-Langnaustraße, so wie noch andere Straßen. Sehr bedeutende Aus-
räumungskostcn veranlaßt immerfort die Radelsingen-Aarbergstraße längs
der sogen. Nappenfluh.
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Auf Rechnung des ordentlichen Straßenbaukredites (Ziffer 4) wurden
verschiedene kleine Correktionen ausgeführt. Die wesentlichsten sind:

Aarwangen-Dürrmühlestraße-Correktion im Dorfe Niederbipp.
Biel-Bürenstraße-Correktion beim Schlößli zu Mett.
Straßen in den Amtsbezirken Freibergen, Courtelary und Münster, ver¬

schiedene kleinere Correktionen.
Bern-Luzernstraße-Correktion beim Amthause zu Langnau.
Thun-Kirchdorsstraße-Correktion des Herrlibergstutzes oberhalb Uttigen

als zukünftiger Theil der projektirten Straße von Seftigen gegen
die Station Uttigen.

Oey-Diemtigcnstraße-Corrcktion am Katzenstieg.

Simmenthalstraße in der Port, Correktion beir rothen Fluh.
Saanen-G'steigstraße-Correktion im Grund hinter G'staad.

Es mußten auch verschiedene Brückenbauten in Angriff genommen
werden. Die wesentlichsten sind: die Höhebrücke über den einen Aararm
zwischen Unterseen und Aarmühle mit einem eisernen Oberbau, so wie die

Seeligrabenbrücke auf der Graben-Rüttistraße mit einem hölzernen gedeckten

Oberbau.

Im Berichtjahre sielen dem Staate folgende neue Straßen zum Unterhalte

zu:
die Brünig-Meiringenftraße,
die Unterseen-St. Beatenbergstraße,
die Münsigen-Tägertschistraße,
die Riffershäusern-Goldbachstraße,
die Rufshaushof Wengi-Ruppoldsriedstraße,
die Orvin-Frinvilierstraße,
die Münster-Soubozstraße HMünster-Ecorcheresses),
die Montsaucon-Soubeystraße,
und die Emibois-Breuleuxstraße.

Da mit jedem Jahre neue Straßen zum Unterhalte zu übernehmen
sind, so wird der Credit für den Straßenunterhalt nothwendig in höherm
Maße ertheilt werden müssen, als dieß in den letzten Jahren geschehen ist,
andernfalls müßten die Straßen zu sehr an einem mangelhaften Unterhalte
leiden, was weder dem Interesse des allgemein zunehmenden Verkehrs, noch

demjenigen der Oekonomie entsprechen würde.

Ueber die Verwendung des Straßenbaucredites für 1865, sowie über
den Detail der Straßen-Neubauten sinket sich das Nähere in den betreffenden

hienach beigefügten Tabellen übersichtlich dargestellt.

Wasserbau.

Im Frühjahr 1865 wurde infolge des massenhaften Schneefalles,
namentlich vom Monat März, bei der Schneeschmelze eine Wassergröße

befürchtet, wodurch sich die Baudirektion veranlaßt sah, die bedrohten
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Gegenden zu Vorsichtsmaßregeln aufzufordern. Die äußerst günstige
Witterung des Monats April, wo in den Gebirgen kein Regen fiel und auch
der Föhnwind fich nicht einstellte, bewirkte jedoch nur ein langsames
Abgehen der Schneemassen und die gehegte Besorgniß erwies sich glücklicher
Weife als unbegründet.

Die Schwellcnbauten des Staates an der Aare oberhalb Aarberg
und an der Saane und Sense im Amtsbezirke Lanpen wnrden bestmöglich
unterhalten und die üblichcn Staatsbeiträge an die Schivellenbezirke an
der Aare zu Meiringen, Heimberg, zwischen Münsigcn und der Elfencm
und zwischen Aarberg und Büren wurden ausgerichtet.

Die Gemeinden Lpß und Kappelen waren genöthigt, außerordentliche
Anstrengungen zu machen, um sich gegen die immer weiter greifenden
Verheerungen der Aare zu schützen. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse wurde
diesen Gemeinden auch ein außerordentlicher Staatsbeitrag bewilligt.

Die Simmencorrcktion unterhalb Lenk ist ihrer Vollendung näher
gerückt uud wird als eiu gelungenes Werk bezeichnet werden können, ebenso
die Correktion der Kirrel zwischen Latterbach und Diemtigen.

Einer Holzhandlungsgesellschaft im Simmenthal wurde vom
Regierungsrath unter Zusicherung eines Staatsbeitrags und unter den in
Betreff des Uferschutzes nöthigen Bedingungen die Bewilligung ertheilt, die

Simme und Kander von der Garstatt oberhalb Völligen bis in den

Thunersee für Befahrung mit Ruderftoszen floßbar zu machen. Die hierfür

erforderlichen Ausräumungen und sonstigen Arbeiten wurden bis an
einige noch nothwendige Nachholungen ausgeführt und bereits konnte die

genannte Flußftrccke mit Flößen befahren werden.

Die seit Jahren angeregte Correktion der Suld bei Mühlenen wurde
vom dortigen Schwellenbezirk auf Grundlage des genehmigten Planes und
bewilligten Staatsbeitrags in Angriff genommen. Durch dieses Werk soll
hauptsächlich die Ortschaft Mühlenen, sowie die Landstraße vor Verheerungen

des wilden Bergwassers der Suld geschützt werden.

Die mit einem Staatsbeitrag in Ausführung gebrachte Schale (Kanal
aus Stein gebaut) im Guntenbach am Thunersee wurde nahezu vollendet
und es ist zu hoffen, daß nunmehr die Ortschaft (Junten vor Verheerungen,

wie sie im Jahr 1864 stattgefunden haben, gesichert sein werde.

Die Zulgkorrektion zwischen Stefftsburg und der Aare konnte dagegen
noch nicht in der Ausdehnung zur Ausführung gelangen, wie fie in dem

genehmigten Projekte vorgesehen ist, es ist jedoch zu hoffen, daß die noch
obwaltenden Schwierigkeiten gehoben werden und daß dieses nothwendige
und nützliche Unternehmen in Bälde zu Stande kommen könne.

Die Aarschleusen zu Unterseen HFallboden zc.) erforderten bedeutende

Herstellungsarbeiten.



347

Die Schleusen zu Thun, namentlich diejenigen an der äußern Aare
beim Scherzligweg, befinden sich in einem bedenklichen Zustande, weil sie

fehr alt find. Die dringlichsten Herstellungsarbeiten wurden zwar besorgt,
allein der Zustand des aus Holz bestehenden Baues und Aufziehmechanismus

ist der Art, daß doch in nicht ferner Zeit zu einem Neubaue wird
geschritten weiden müssen.

Die Handhabung der Wasserpolizei und die Organisation der

Schwellenbezirke auf Grundlage der Bestimmungen des Gesetzes vom
3. April 1L57 nimmt fortwährend einen großen Theil der Thätigkeit der

Baudirektion in Anspruch, indem diese Organisation öfters auf sehr
bedeutende Schwierigkeiten stößt. Obwohl eine ziemliche Anzahl-von
Gemeinden, resp, Schwellenbezirken, mit ihren Reglemenien und Katastern
noch im Rückstände sind, so ist doch bereits eine erhebliche Entwicklung in
diesem Verwaltungszweige eingetreten. Ueberhaupt muß auerkcmnt werden,
daß das neue Wasserbaugesetz seine guten Früchte trägt, indem in mehreren
Gegenden, wo gefährliche Gewässer fich befinden, ein lebhafteres und
thatsächliches Interesse für dcn Schutz gegen dieselben wahrgenommen wird.

Sanktionnirtc Reglements und zum größern Theil auch Kataster
besitzen die Gemeinden und Schwellenbczirke:

Meiringen, Hasleberg und Schattenhalb.
Brienz, Sektion Hofstetten, ohne Kataster.

Schwanden,
Trachtbachgefellschaft,

Schwellenbezirk der vereinigten Lütschenen, ohne Kataster.
Reichenbach.
Aeschi.
Lauenen.

G'steig bei Saanen.
Saanen, ohne Kataster.
Wimmis.
Goldiwyl.
Rüdtligen, Rechtsame-Corporation.
Bâtterkinden, ici. ohne Kataster.
Rubigen.
Bern, ohne Kataster.
Belp und Kehrsatz, ohne Kataster.
Muri, nur Kataster.
Mühleberg.
Laupen.
Golaten,
Wvlcroltigen.
Niederried bei Aarberg.
Dotzigen, provisorisch.
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Meienried, provisorisch, ohne Kataster,
Erlach.
Langenthal, Bachpolizei-Reglement.

In verschiedenen Gemeinden sind die Schwellenreglemente und
Kataster in der Ausarbeitung begriffen, von andern sind sie eingelangt, aber

wegen Anständen noch nicht sanktionnirt.

Es folgen nun die den vorliegenden Verwaltungsbencht ergänzenden,
tabellarischen Zusammenstellungen, welche eiue Uebersicht der Verwendung
sämmtlicher Baukredite darbieten.



(Direktion der öffentlichen Bauten. Tabelle I.)

Hochbau.

Ordentlicher Unterhalt.
Dieser wird auf Rechnung der Finanzdirektion, Abtheilung Domänen und Forsten, von der Baudirektion

besorgt.

Büdget psZ. 6, 3d, Ansatz Fr. 110,000.
Vom Bauanleihen 16,170. SO

Fr. 126,170. 50

Verwendung.

Jngenieurbezirke.

Nr. I
II
HI
IV

Die Stadt Bern

IV

Summa

Civilgebäude.

Fr.

4,549
4,538
8,998
7,531

25,817
5,938
7,717

64,199

Rp.

54
11

94
65
95
59
46

35

Pfarrgebäude.

Fr-

6,684
9,99 l

29,087
15,702

1,306
14,628

67,410

Rp.

50
16
35
46
47
61

55

Kirchengebäude,

Fr.

157
883
827
795

11

1,892
899

5,368

Rp.

59
11

99
60
77
17

95

Größere Reparationen

Summa

Laut Büdget und vom Bauanleihen waren bewilligt
Die Einnahmen von Brandentschädigungen und durch ausgestellte Bezugsanweisungen betragen
Drei Kreditübertragungen von Ziffer l und III auf Ziffer II im Bauanleihen

Wirkliche Kreditsumme
Verwendung

Blieben daher unverwendet

Domänial-
Gegenstände.

Fr.

1,763
4,196

968
3,933
4,233

195
447

14,658

126,170
1,732

37,512

165,415
157,851

7,563

Rp.

57
91
24
58

85
50

65

50
40
35

25
69

56

herrührend von Summen im Bauanleihen, welche erst pro 1866 zur Ausbezahlung gelangen können.

Total.

Fr.

13,155
18,529
29,981
27,963
31,368
22,565

8,964

6,224

Rp.

11
29
53
29
29
13
96

09

157,851 69



(Direktion der öffentlichen Bauten. Tabelle II.)

Hochbau-Neubauten.

Bezeichnung der Bauten.
Kredite

laut Büdget.
Verwendung

1. Bern, neue Kantonsschnle, Vorarbeiten
2. Frutigen, Gesangenschast u, Landjägerwohnung
3. Strâttligenthurm, Zufahrt
4. Bern, französische Kirche HSchullokalien)
5. Büren, Schloßanbau (Landjägerwohnung)
6. Rüeggisberg, Anstalt, Pfarrhaus
7. Tägertschi und Schupfen, Munitionsmagazine
8. Bern, Hochschule, Erweiterung
9. Frienisberg, neuer Landjägerposteu

19. Aarberg, Pfarrhaus-Einrichtung
11. Courtelary, Schloß, Umbauten

Landorf, Anstalt, Wiederaufbau, den 17. März
1865 vom Gr. Rath bewilligt, als Kredit
für die Baudirektion Fr. 11,999

der Armendirektion, aus dem Kredit

für Spenden 10,499
Brandentschädigungssumme von 3,699

Auf das Bauanleihen.
Thorberg, Anstalt
Rütti, Äckerbauschule
Münchenbuchsee, Seminar
Court, Kirchenchor.
Courtelary, Gefangenschaftsgebäude
Münster, Kirchenchor

Herzogenbuchsee, Landjägerwohnvng
Bern, Landjäger-Caserne
Bern, Rathhaus
Bern, Zeughausschopf
Bern, Cavallerie-Cciserne
Biel, Salzmagazin
Delsberg, dentsch-protestemt^cher OKchench« °»««
Bern, Strafanstalt
Amtsgefängnisfe, Herstellung

Summa
Abzug Kreditübertragung Fr. 4,377, Beitrag

Fr. 69« -

Verwendung

Blieben daher unverwendet

Fr.

8,999
12,999
3,00«

10,000
7,000
4,000

20,000
2,000
2,000
3,000
5,000

25,000

101,000

4,97?

97,223
97,144

78

Rp. Fr,

1,499
12,999
3,699

19,652
7,999
3,999

20,000
3,477
1,998
2,976
4,949

25,90«

18

82

97,144

Np.

75

61

80

04
41
38
19

18

Summa
Vi» Kreditübertragungen auf Ziffer N und III kommen in Abzug mit zusammen

Wirkliche Kreditsumme
Verwendung

Blieben daher unverwendet

Kredite vom

Bauanleihen.

Fr,

1

599

199
2,952

27
3,965
2,902

79,599

19,999
25,000

38,162
22,099

Verwendung.
Verwendung
bis und mit

18«5.

Rp,

60

01

50
55
46
90

75

22

199,112
12,559

177,562
75,613

191,948

99
55

44
60

84

Fr, Rp,

384

2,952

2,74«
2,992

31,632

3,788

2,«N«
21,845

7,367

5«

59

40
90
40

43

75,613

37
05

Fr.

2,493
32,999

3,699
19,652
7,999

11,999
29,999
13,476

1,998
2,976
4,949

25,999

1,493
1,384

10,499
4,400
8,000

24,472
17,274
19,434
31,632

7,581
3,788

6«

7,000
34,983

7,367

herrührend von Bauten vom Bauanleihen, deren Ausführung oder.Vollendung in's folgende Jahr fällt.
Der Ansatz Amtsgefängnisfe", Herstellung, von Fr. 22,000 besteht aus den Kreditübertragungen Zimmerwald, Pfarre, von

Fr. 10,000 und Schwarzenburg-Heitenried-Ohmgeldgebäude von Fr. 12,990, vom Großen Rath bewilligt den 28. April 1865.



(Direktion der öffentlichen Bauten. Tabelle III.)

StraHen- und Brückenbau.

Ordentlicher Unterhalt.

Büdgetansatz Fr. 462,460.

Verwendung.

Ingenieur-

öezirke.
Ziffer l. Ziffer 2. Ziffer 3. Ziffer 4. Ziffer S. Ziffer 6. Toial.

Nr. I

II
III
IV
V

VI

Fr.

12,034

24,399
39,429

3S,7S4

25,585
37,571

Total 165,774

Np.

75

43

61

35

08

Fr-

38,551

59,610

30,857

36,564
30,44«

41,912

22 228,937

Rp.

92

69

81

63

24

43

Fr-

2,«00
844

322

46

516

666

63 4,416

Rp.

18

44

38

75

96

Fr-

13,982

3,414

4,779
11,115

3,969

2,449

71 38,802

Rp.

55

32

96

77

95

Fr.

2,219

7,533
497

9,217
596

1.414

55 21,289

Rp.

94

14

75

47

89

45

Fr.

3,330
4,099

4,667

65 11,997

Rp. Fr-

67,878

99,131

70,796

92,699

65,685

84,025

Rp.

71

99

32

«5

91

87

Summa

Laut Büdget waren bewilligt
Als Zuschlag vom Zinsüberschuß im Bauanleihen

Einnahmen durch ausgestellte Bezugsanweisungen

Wirkliche Kreditsumme

Verwendung

Blieben daher unverwendet

471,217 76

462,46«

3,700
5,064 60

471,224
471.217

60

76

6 84



(Direktion der öffentlichen Bauten. Tabelle IV,)

ImmnleiKen.

III Straßenbau-Neubauten
Kirchetstraße')
Brienzerscestraße
Gemmipaß (Bühlstutzkorrektio»)
Ziveisimmcn-Saanenstraße
Rawvlpaß-Correktion
Zweisimmcn-Lenkstraße
Simmenthalstraße bei Grubenwald
Ocy-Diemtigenstraße und Oeybrücke

Thun, Scherzlig- und Sinnebrücke
Kirchdorf-Jaberg-Uttigenstraße
Worb-Zäziwylstraße ^)
Bigelthalstraße
Worb-Rubigenstraße
St, Niklaus-Wynigenstraße
Langenthal-Huttwylstraße
Maibachbrücke (Bern-Luzernstrnße) -

Burgdorf-Langnaustraße und Steckfeldstraße
Schangnaustraße
Kirchbergbrücke
Bcrn-Belpstraße
Bcrn-Murtenstraße (Brünnen- und Riedernstutz)
Schwarzenburg-Heitenriedstraße
Riggisberg-Schwarzenburgstraße (Lindenbachbrücke)
St. Jmmerthalstraße
St. Johannsenbrücke
Bahnhof-Biel-Nidau-Madretschstraße
Pruntrut-Montböliardstraße ")
Pruntrut-Laufenstraße
La Chaux-de-Fonds-Pruntrutstraße
Bern-Baselstraße

StaatSbeiträge.
Brünig-Meiringenstraße.
Unterseen-St. Beatenbergstraße
Riffershäusern-Goldbachstraße
Thurnen-Seftigenstraße
Limpach-Britternstraße
Suberg- Bätterkindenstraße

-Montfaneon-SsltbeyftraVe-
Laufen-Wahlen-Grindelstraße
Soyhi^res-Pleigne-Straße
Goumois-Brücke
Emibois-Breuleux-Straße

IV. Staatsbeiträge für Straßen iv. Klasse

Thun-Hombergstraße
Wattenwyl-Seftigenstraße
Gümligen-Amselbergstraße '
Melchnau-Gondiswylstraße (Melchnau-Horben)
Brenzikofen-Otzpligenstraße
Wilderswvl-Saxetenstraße '
Huttwyl-Wyßachengraben-Fritzenfiuhstraße

VI. Allgemeine Vorarbeiten

Summa
Verschiedene Summen, die aus Ziffer II (ordentlicher Hochbau-Herstellungsarbeiten) überge¬

tragen wurden, kommen in Abzug mit

Die Einnahmen durch ausgestellte Bezugsanweisungen betragen dagegen

Wirkliche Kreditsumme
Verwendung

Blieben daher unverwendet

Kreditsummen.

Fr-

2,937
29,441
96,999
25,674

1,744
125
651

2,953
397

2,525
1,564
1,149
1,146

13,469
19,929

112
4,899

25,099
2,515
3,569

24,945
29,958

391
38,136

747
36,922

6,995
13,590
2,101
7,004

18,800
16,500

620
1,600
1,670

37,000

2,000
3,50«
2,000
3,00«

61,135

29,760

534,103

24,961

509,147
4,531

513,678
336,225

177,452

herrührend von Bauten, deren Vollendung oder Ausbezahlung in's folgende Jahr (1866) fällt.

Rp.

55
53

87
91

66
69
27
13

95
51
59
80

6«

36
24
93
21
99
29
59
15

59
54

91

57

56

61
28

29
73

56

Verwendung.

Fr.

7,694
22,492
34,823
14,657

1,744
11,217

693
2,952

375
2,524
2,531

147
1,147
5,263
3,925

2,382

17,745
1,692

83
38,136

747
34,395

9,711
9,961

898

13,000
12,009

620

1,000
37,000

1,599
3,500

3,000

3,000
1,800
3,000
4,800

800
3,000
5,375

16,324

336,225

>) Creditvermehrung, Fr. 6,600. aus Brienzerscestraße.
!< -z. 11,000. von der Zweistmmen-Saanenstraße
>) ici. 1,00Z. 33 Bigelthalstraße

Rp.

91
71
98
95
Ol
49
16
73
60
37
25
26
65
81
99

45

87
43

29
50
31
75
59

64

73

Verwendung

bis u. mit 13S5.

Fr.

196,638
602,336
34,823
68,587
44,512
66,393
51,122
48,402
20,468
74,371

104,936
61,396
39,323
21,793
78,296

1,887
2,382

87,834
96,179

191,790
121,529

3,781
409,195

63,424
56,283
56,796
9,961

41,666
29,393

57,999
44,990

3,120
5,000
2,000

37,000
13,000
8,893
4,599
3,990

10,000

8,000
4,809
3,999
4,899
4,29«
3,000

11,325

icl. S,808, 04 La Ehaux-de-Fonds-Pruntrutstraße und Bern-Baselstraße



(Direktion der öffentlichen Bauten. Tabelle V.)

Büdgetansatz

Vom Bauanleihen

asserbau.
Fr. 63,000.

12,372. 15

Fr. 75,372.15

Verwendung:

Jngenieurbezirke.

».

Besoldungen der

Schwellen- und

Schleusenmeister.

b.

Arbeiten des

Staates.

e.

Beiträge des

Staates.

Total.

Nr. I

III

Fr-
458
615

63

1,658

2,794

Rp.

59

10

Fr.

3,969
7,264

351
11,475
9,183

60 32,234

Rp.

05
32
40
19
1?

Fr-

2,900
7,695

19,697
10,236

13 39,538

Rp.

15

Fr-

6,418
15,574

414
31,082
21,077

15 74,566

Rp.

55
32
40
34
27

Laut Büdget und vom Bauanleihen waren bewilligt
Eine Kreditübertragung vom Büdget, Hochbau-Neubauten, Ziffer 1, mit
Als Zuschlag vom Zinsüberschuß im Bauanleihen
Einnahmen durch ausgestellte Bezugsanweisungen

75,372
4,377
6,300

99

15

75

Wirkliche Kreditsumme
Verwendung

Blieben daher unverwendet

86,148
74,566

90
88

11,582 02

herrührend vom Kredit des Bauanleihens für Beiträge an die MMorreMonen im II. Jngmicur-
bezirk, deren Ausbezahlung erst nach der Vollendung erfolgen kann.

Vorschußzahlung auf Rechnung des von der Domänenkasse zu übernehmenden Mehrwerth-Schatzungsbetrages

wurden pro 1865 verwendet:

Thorberg, Thannholzscheune, Neubau und Wasserleitung 1,802 43



(Direktion der öffentlichen Bauten. Tabelle VI.)

Abrechnung pro 1865.

I. Direktorialbureau und Bezirksverwaltung.
». Besoldung des Sekretärs, Oberingenieurs, Kantonsbaumeisters

und der 6 Bezirksingenieure,
b. Büreaukosten, inbegriffen die der Bezirksbeamten.
0. Reisekosten des Direktors und der Beamten.

2. Hochbau.
s. Ordentlicher Unterhalt.

Büdgetkredit mit Einnahmen und vom Bananleihen

b. Neubauten.
Büdgetkredit mit Einnahmen und vom Bauanleihen, mit
Abzug der Kreditübertragungen in beiden Rubriken

S. Straßen- und Brückenbau.
1. Besoldungen der Oberwegmeister und Wegmeister.
2. Materialfuhren, Rüstung, Ankauf von Griengrubm, Kunst¬

arbeiten und übriger Unterhalt der bestehenden Straßen
und Brücken.

3. Entschädigungen für den Unterhalt des Straßenpflasters
und für Hauszurücksetzungen.

4. Kleinere Korrektionen.
5. Herstellungsarbeiten infolge Wasserschadens.
6. Verfügbare Restanz, Staatsbeiträge.

Büdgetkredit mit Zuschlag vom Zinsüberschuß im
Bauanleihen und Einnahmen.

Straßenbau-Neubauten (Bauanleihen).

Kreditsumme sammt Uebertragung und Einnahmen

Wasserbau.
s. Besoldung der Schleusen- und Schwelleumeister.
l). Arbeiten des Staates.
e. Staatsbeiträge.

Büdgetkredit sammt Kreditübertragnng und Zuschlag vom

Zinsüberschuß des Bauanleihens nebst Einnahmen.

Lent Budget.

Kredite. Verwendung.

Fr.

55,800

111,732

97,223

471,224

73,776

Rp.

40

60

75

Fr.

55,653

111,732

97,144

471,217

73,766

Rp.

13

40

18

76

88

Vom Dallanleihe».

Kredite. j Verwendung,

Fr. Rp.

53,682

177,562

513,678

12,372

85

44

29

15

Budget-Bilanz.
Der Gesammtkredit nebst den Einnahmen (mit Ausnahme der die Domänendirektion betreffenden Summe der

Fr. 111,732. 40 für den ordentlichen Hochbauunterhalt) beträgt
Das Gesammtausgeben dagegen

Gemäß den bei den einzelnen Rubriken enthaltenen Erläuterungen unverwendet

Bananleihen-Bilanz.
Die Kreditsummen mit Einnahmen betragen
Die Ausgaben

Nach Mitgabe der bei den einzelnen Rubriken enthaltenen Erläuterungen unverwendet (Total-Restanz vom

Bauanleihen) ' - ».

Fr.

46,119

75,613

336,225

899

698,024
697,781

242

757,295
453,758

298,537

Rp.

29

69

73

35
95

49

73
62

11

Bemerkung. In Wirklichkeit beträgt die Total - Restanz des Bau - Anleihens nicht Fr. 293,537. 11, sondern

Fr. 298,569. 25. Die Differenz rührt von nicht bezogenen Anweisungsbeträgen her.

April 1866. Der Direktor der össenikchen Rauten

Kilian.
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